
Beitragsordnung            (für Mitglied)              

1. Judo-, Jiu Jitsu- und Karate-Club Haßloch e.V. 
 

 06324/980063      Þ www.shotokankarate-hassloch.de      � jjjkc@t-online.de     

 
Der jährliche Beitrag beträgt ab 01.01.2005 für: 

Kinder/Jugendl. bis 17 Jahre   
Gymnastik   
Erw. (Aktiv) ab 18 Jahre siehe Anlage 
Familien bis 3 Personen Beitragsgruppe A, B oder C 
Je weiteres Familienmitglied   
Passiv/Studenten/Wehrpfl./Zivi   

 
Gesondert berechnet werden die Jahressichtmarken, die je nach Sportart in 
unterschiedlicher Höhe an den jeweiligen Verband abgeführt werden. Änderungen dieser 
Beträge beschliesst der jeweilige Verband. 
 
Judo (Aktiv) 

�
10,00 

Karate Jugendliche (Aktiv) ������ 
Karate Erwachsene (Aktiv) ����		 

 
Der Gesamtbetrag wird im Jahresbeitrag jährlich, im Monat April, per Lastschrift eingezogen. 
Die Aufnahmegebühr beträgt für die Abteilungen Judo, Jiu Jitsu und Karate einmalig  


��
��
und für Gymnastik und Kraftsport einmalig 

������������������������������ ������� 
zu entrichten. 
 
Arbeitszeitregelung, gültig ab dem 01.07.1996 
 
1) Mitglieder von 14-18 Jahren haben 10 Arbeitsstunden pro Kalenderjahr zu leisten. 

Bei diesen Mitgliedern können auch die Eltern die Arbeitsstunden ableisten. 
2) Mitglieder ab 18 Jahren haben 15 Arbeitsstunden pro Kalenderjahr zu leisten. 
3) Bei Nichtleistung der Arbeitsstunden wird pro Stunde ein Betrag von 

!"#$% &'(
Jugendlichen und 

)*+,,-./0123456.7.7 auf den Mitgliedsbeitrag hinzugerechnet. 
4) Jedes Mitglied, welches überwiegend aktiv trainiert, ist verpflichtet Arbeitsstunden zu leisten. 
5) Für jedes verpflichtete Mitglied wird ein Stundennachweis geführt. 
6) Der Geschäftsführer zieht die fälligen Gelder, die durch Nichtleistung der Arbeitsstunden 

entstehen, mit dem Jahresbeitrag des Folgejahres ein. 
7) Als Arbeitsstunden gelten: Mithilfe bei Veranstaltungen gesellschaftlicher und sportlicher Art, 

Arbeitseinsätze auf dem Vereinsgelände. Mindestens die Hälfte der Arbeitsstunden 
müssen in Bau- und Geländeunterhaltung geleistet werden. Mitglieder unter 14 Jahre 
werden nicht zu Baumaßnahmen herangezogen!!  
Vorstandsmitglieder, Ausschussmitglieder und Trainer erfüllen bereits durch ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit diese Anforderungen. 

8) Es zählt immer das volle Kalenderjahr. Während des ersten Mitgliedsjahres sind die 
Leistungen freiwillig. 

9) Die Arbeitsstundenverordnung trat mit Wirkung vom 01.07.1996 in Kraft und wird für das 
laufende Jahr halbjährlich berechnet. 
Eine Überprüfung und Berichterstattung erfolgt bei der JHV, bei der auch, wenn nötig, ein 
neuer Stundenvorschlag unterbreitet wird, über den die Mitglieder erneut entscheiden können. 

10) Ausgenommen sind die Abteilungen Koronarsport und Wirbelsäulengymnastik. 
11) Der Nachweis über die geleisteten Arbeitsstunden erfolgt über die „Arbeitskarte“, die vom 

jeweiligen Verantwortlichen abzuzeichnen ist. Die „Arbeitskarte“ wird in den ersten beiden 
Monaten des laufenden Jahres ausgegeben, die Rückgabe erfolgt bis spätestens 15. 
Dezember über die Trainer an den Geschäftsführer. 

12) In Einzelfällen entscheidet der geschäftsführende Vorstand. 

 
DIE VORSTANDSCHAFT 



(für Verein) 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG / AUFNAHMEANTRAG 
 
Hiermit erkläre ich für mich, bzw. als Erziehungsberechtigte(r) für mein(e) Kind(er) den 
Beitritt zum 

1. Judo-, Jiu-Jitsu- und Karate-Club Haßloch e.V. 
Siegfried-Perrey-Straße 3, 67454 Haßloch 

 
ab 1.____________________20____. Mitglieds-Nummer____________________ 
 
Die Satzung des Vereins ist mir ausgehändigt worden und ich erkenne dieselbe an. Mir ist 
bekannt, dass jeweils 4 Wochen zum Jahresende die Mitgliedschaft schriftlich gekündigt 
werden kann. 
Der jährliche Beitrag beträgt für: 
     
Kinder/Jugendl. bis 17 Jahre  
Gymnastik  
Erw. (Aktiv) ab 18 Jahre siehe Anlage 
Familien bis 3 Personen Beitragsgruppe A, B, oder C 
Je weiteres Familienmitglied  
Passiv/Studenten/Wehrpfl./Zivi  

 
Diese Betragstabelle hat für alle in unserem Verein angebotenen Sportarten Gültigkeit. Der 
Mitgliedsbeitrag wird einmal jährlich im April abgebucht. In den zuvor genannten Beiträgen 
der Budo-Passinhaber ist die Jahressichtmarke (Abführung an den jeweiligen Verband) nicht 
enthalten. 
Die Aufnahmegebühr beträgt: 
1. für Mitglieder der Abteilungen Judo, Jiu-Jitsu und Karate 

89:;::; 
2. Für Mitglieder der Abteilungen Kraftsport und Wirbelsäulengymnastik 

8<:;::; 
und ist bei Aufnahme in den Verein an den jeweiligen Übungsleiter in bar zu 
entrichten. 
 
HINWEIS: 
Diese neuen Beiträge sind gültig ab 01. Januar 2003 und wurden beschlossen in der 
Jahreshauptversammlung am 23. März 2002. 
 
 

Einzugsermächtigung 
Hiermit erteile ich dem 
 

1. Judo-, Jiu-Jitsu- und Karate-Club Haßloch e.V. 
Siegfried-Perrey-Straße 3, 67454 Haßloch 

 
die Vollmacht, den Mitgliedsbeitrag zuzüglich der Jahressichtmarke mit Wirkung vom 

Eintrittsdatum, von meinem  

Konto:_____________________bei der ________________________BLZ______________ 

einzuziehen. 

Name des Kontoinhabers:_____________________________________________________ 

Name des Mitgliedes, falls abweichend:__________________________________________ 

 

Ort, Datum und Unterschrift Kontoinhaber 

(Bitte deutlich und lesbar ausfüllen!) 



(für Verein) 

1. Einzelmitgliedschaft  

Name, Vorname:________________________________________ geb. am_____________ 

in____________________E-Mail:_________________________ Staatsangehörigkeit:_____ 

wohnhaft in: ______________      ______________________ Tel.:  ___________________ 

Straße/Haus-Nr.: _________________________________Aktiv (a)/Passiv (p)___________ 

Abteilung Judo   Jiu-Jitsu   Karate   Kraftsport   Gymnastik  
 

2. Familienmitgliedschaft  

Die nachfolgend genannten Familienmitglieder (Eltern und Heranwachsende bis 21 Jahre) 
werden im Verein angemeldet: 
 
Name, Vorname:________________________________________ geb. am_____________ 

in____________________E-Mail:_________________________ Staatsangehörigkeit:_____ 

wohnhaft in: ______________      ______________________ Tel.:  ___________________ 

Straße/Haus-Nr.: _________________________________Aktiv (a)/Passiv (p)___________ 

Abteilung Judo   Jiu-Jitsu   Karate   Kraftsport   Gymnastik  
 
Name, Vorname:________________________________________ geb. am_____________ 

in____________________E-Mail:_________________________ Staatsangehörigkeit:_____ 

wohnhaft in: ______________      ______________________ Tel.:  ___________________ 

Straße/Haus-Nr.: _________________________________Aktiv (a)/Passiv (p)___________ 

Abteilung Judo    Jiu-Jitsu   Karate   Kraftsport   Gymnastik  
 
Name, Vorname:________________________________________ geb. am_____________ 

in____________________E-Mail:_________________________ Staatsangehörigkeit:_____ 

wohnhaft in: ______________      ______________________ Tel.:  ___________________ 

Straße/Haus-Nr.: _________________________________Aktiv (a)/Passiv (p)___________ 

Abteilung Judo    Jiu-Jitsu   Karate   Kraftsport   Gymnastik  
 
Name, Vorname:________________________________________ geb. am_____________ 

in____________________E-Mail:_________________________ Staatsangehörigkeit:_____ 

wohnhaft in: ______________      ______________________ Tel.:  ___________________ 

Straße/Haus-Nr.: _________________________________Aktiv (a)/Passiv (p)___________ 

Abteilung Judo    Jiu-Jitsu   Karate   Kraftsport   Gymnastik  
 
 
Mit Abgabe dieser Erklärung ist die Aufnahmegebühr an den Abteilungsleiter/Übungs- 
leiter zu entrichten und es sind zwei (ein)Passbild(er) (Karate ein Bild) (Name auf die 
Rückseite) abzugeben. 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift Mitglied bzw. Erziehungsberechtigte (r) 
 
Bitte die Einzugsermächtigung auf Seite 1 beachten!!!!!! 
(Bitte deutlich und lesbar ausfüllen!) 


